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Zusammenstellung der Vorschläge für die Änderungen der
Entschädigungssatzung des Landkreises Gießen
Vorschlag Neuer Text

(neue Textstellen in rot)
Bisherige Regelung
(zu streichende Textstel-
len in rot)

Stellungnahme 9]

Harald Scherer zu
erdienstausfallin $

2 Absatz l
1 5,- € statt 1 0.-

€ als Durch-
schnittssatz für
normaler Dienst-
ausfall.
inkl. Hin- und
Rückfahrt
35,- € statt 2 5,-
€ als Ober-
grenze für
Durchschnitt-
satz für Freibe-
rufler
Berechnungs-
ausdehnung auf
20.00 Uhr.
samstags, 7.00

14-00 Uhr

Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf
Ersatz von Verdienstausfall in Höhe von
1 5,- Cje angefangene Stunde der Tätig-
keit einschließlich der sitzungsortbezo-
enen Hin- und Rtlckfahrt maximal vom
ohnort. wenn ihnen nachweislich ein
erdienstausfall entstehen kann. Selbst=

;tändig Tätige erhalten auf Antrag an-
teile des Durchschnittsatzes eine Ver-
lenstausfallpauschale, die im Einzelfall
uf der Grundlage des glaubhaft ge:
achten Einkommens festgesetzt wird,

edoch nicht mehr als 35.- €je Stunde
)eträgt. Der Anspruch auf Zahlung des
)urchschnittssatzes wird beschränkt auf

erktage. und zwar montags bis
amstags von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Ehrenamtlich Tätige haben
nspruch auf Ersatz von Ver-

dienstausfall in Höhe von
1 0.- €je angefangene Stunde
er Tätigkeit, wenn ihnen

nachweislich ein Verdienst-
usfall entstehen kann.
elbstständig Tätige erhalten

auf Antrag anstelle des
)urchschnittsatzes eine Ver-
Jienstausfallpauschale, die
m Einzelfall auf der Grund-
age des glaubhaft gemach-
ten Einkommens festgesetzt

ird, jedoch nicht mehr als
25,- €je Stunde beträgt. Der

nspruch aufZahlung des
)urchschnittssatzes wird be-

;chränkt auf Werktage, und
war montags bis freitags
on 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

ind samstags von 7.00 Uhr
)is 14.00 Uhr.

[)er normale Durchschnitts-
satz ist seit der Umstellung
2001 von 20.- DM auf 1 0.

unverändert. Der M in-
estlohn wird 2022 auf

1 2.- € steigen und von da-
her ist dies angemessen.
nwleweit die Kosten für die
-lin- und Rückfahrt Ver-

dienstausfall hinzugerech-
net werden sollen. ist kri-
isch abzuwägen zwischen

]em Charakter des Ehren-
amtes und der Nichtent-
ichädigung "sonstiger Man-
datsträger
)ie Obergrenze für Freibe-
'ufler in der Gesetzesände-

'ung von 201 1 ist sofort im
:ebruar 2012 eingesetzt
orden und seither unver-
ndert bei 25.- €. Im Rah-

men der allgemeinen Lohn-
end Kostenentwicklung
(önnte auch durchaus dies
angepasst werden
)ie sehr großzügige Sams-
ag-Regelung hat nur bei
;amstäglichen Fraktionssit-
zungen oder bei Fraktions-
(lausurtagungen eine tat-
;ächliche Auswirkun

-harald Scherer zu
:ahrkosten (E-Bikes)
n $ 3 Absatz 2.

PD-Antrag
542/2022 wird u

fine Regelung der
:ahrtkostenerstat-
rung" gebeten, "d/e
ias Bilden von Fahr-
zmeinschaften und

lie Fahrt mit dem
:ahrrad zu Gremfen-

tzurtgen fördert.

Bei Benutzung eines privaten Kraftfahr-
zeuges wird Wegstrecken- und Mitnah-
meentschädigung nach den für aner-
kannt privateigene Fahrzeuge jeweils
geltenden Sätzen des Hessischen Reise-
kostenrechts gewährt. E-Bikes oder Pe-
dalics zählen als zweirädrige Kraftfahr-
zeuge im Sinne des $ 6 Abs. l HRKG.
F(}r die Benutzung von Fahrrädern ohne
Kraftantrieb wird eine Entschädigung
von 0,09 € pro km gewährt

3ei Benutzung eines privaten
kraftfahrzeuges wird Weg-
;trecken- und Mitnahmeent
;chädigung nach,den für an
!rkannt privateigene Fahr-
:euge jeweils geltenden Sät
:en des Hessischen Reise-
mstenrechts gewährt.

lach $ 6 Hessisches Reise-
nstengesetz sind 0,35 €
ür die Benutzung eines an-
:rkannten privateigenen
(raftfahrzeugs und O.1 8 €
ür ein zweirädriges Kraft-
ahrzeug und 0,06 € je km
ür ein Fahrrad als Entschä-
digung vorgesehen.
)ie M itnahmeentschädi-
]ung beträgt0,02 € pro
'ersten und km. bei zwei-
ädrigen Krafträdern 0.01

om Hessischen Landkreis-
ag wird derzeit auf unsere
!itte hln geprüft, ob über
ie Regelungen des HRKG

)er Satzung herausgegan-
en werden darf. auch die

erklärung von E-Bikes und
)edelics als .zweirädrige
krafträder

Harald Scherer zur
Teilpauschalierung
der Aufwandsent-
schädigung 200,- €
pro Monat bei Kür-
zung des Sitzungs-

eldes auf 2 5 .- €.

(l neu) Kreistagsabgeordneten wird
neben dem Ersatz des Verdienstausfalls
und der Reisekosten eine monatliche
Aufwandentschädigung von pauschal
200,- € gewährt.

1 ) Ehrenamtlich Tätige, die
In Sitzungen eines Gremi-
ums des Landkreises Gießen
einzunehmen verpflichtet o-
ber mit beratender Sum me

eilzunehmen berechtigt

)as Sitzungsgeld ist seit
ler Umstellung 2001 von
'0.- DM auf 40.- € unverän-
dert. Vielleicht sollte man
ebenso wie den ehrenamt-
ichen Kreisbeigeordneten)
len Schritt zur monatlichen
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Wegfall der Diffe-
renzierung von Auf-
wandsentschädi-
gung und Ausla-
genersatz in $ 4
Abs. l (neu) und 2
(neu)

(2 neu) Kreistagsabgeordnete und eh-
renamtlich Tätige. die an Sitzungen ei-
nes Gremiums des Landkreises Gießen
teilzunehmen verpflichtet oder mit be-
ratender Stimme teilzunehmen berech-
tigt sind, haben für die Teilnahme An-
spruch auf eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung in Form eines Sitzungs-
geldes von pauschal 25,- € pro Tag, un-
abhängig von der Anzahl der Sitzun-
gen
Aufwandsentschädigung in Form von
Sitzungsge[d wird auch f(]r die nachge-
wiesene Teilnahme an virtuellen Sitzun-
gen (zum Beispiel Telefon- oder Video-
konferenzen) der Kreistagsausschüsse
und Kommissionen. des Krelsauslän-
derbeirates und der Fraktionen gezahlt

Das Sitzungsgeld wird fur alle Sitzun-
gen von Kreisgremien nach dem Kom
munalverfassungsrecht oder sonstigen
Gesetzen sowie der Kreistagsgeschäfts-
ordnung und für alle Sitzungen der Bei-
räte und sonstigen von den Organen
des Landkreises Gießen gebildeten Gre-
mien und ftlr alle Fraktionssitzungen
im Sinne des $ 5 gewährt.

sind. haben für die Teil-
nahme Anspruch auf eine

ufwandsentschädigung o-
der auf einen Auslagenersatz
für bis zu höchstens 2 Sit-

zungen am Tage. bei mehrtä
gegen Sitzungen pro Sit-
zungstag

ufwandsentschädigung in
Form von Sitzungsgeld wird
auch für die nachgewiesene

eilnahme an virtuellen Sit-

zungen (zum Beispiel Tele-
fon- oder Videokonferenzen)
der Kreistagsausschüsse und
Kommissionen. des Kreisaus
länderbeirates und der Frak-
ionen gezahlt

Eine Aufwandsentschädigung
on 40.00 €je Sitzung ist für
itzungen von Kreisgremien

nach dem Kommunalve rfas-
sungsrecht oder sonstigen
Gesetzen sowie der Kreis-
agsgeschäftsordnung zu ge-
ähren

Ein Auslagenersatz von
20,00 € je Sitzung ist für Sit-
zungen der Beiräte und sons-
lgen von den Organen des

Landkreises Gießen gebilde-
ten Gremien zu ciewähren

ollpauschale auf 250,- €
lohne Sitzungsgeld) wagen.

eil das den Aufwand deut-
ich reduzieren würde.

on einer Abschaffung der
Begrenzung auf 2 Sitzun-
gen pro Tag wird - bei Bei-
behaltung von Sitzungs-
3eld - abgeraten.

u klären wäre dann auch
:lie Frage Teilpauschalen
lir die Mitglieder des Kreis-

ausländerbeirats

:ei Reduzierung des Sit-
zungsgeldes wäre der Weg
all einer Differenzierung
zwischen Sitzungsgeld (bei
<om m unalverfassungs-
'echtlichen Sitzungen) und

uslagenersatz (bei Beirats-
sitzungen) nachvollziehbar

Harald Scherer zur
Neuordnung der er-
höhten mtl. Auf-
wandsentschädi-
gung in $ 4 Abs. 2
mit Wegfall
der Differenzie-
rung nach Frakti-
onsgröße
und einer veralte-
ten Regelung für
Kreisbeigeordnete

Darüber hinaus erhalten als erhöhte
Aufwandsentschädigung in Form einer
monatlichen Pauschale
der Kreistagsvorsitzende 300,-€
die stellvertretenden Kreistagsvorsit-
zenden 50.- €
die Ausschussvorsitzenden 1 00.- €
die Fraktionsvorsitzenden 200.- €

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete erhal-
ten zur pauschalen Abgeltung aller An-
sprüche aus $ 4 dieser Satzung eine
monatliche Aufwandsentschädigung in
Höhe von 350.-€

12) Darüber hinaus erhalten
als erhöhte Aufwandsent-
schädigung in Form einer
monatlichen Pauschale

der Kreistagsvorsitzende
250.- €

die stellvertretenden Kreis-
Eagsvorsitzenden 30.- €
:lie Ausschussvorsitzenden

50.-€
:lie Fraktionsvorsitzenden
50,- € als Grundbetrag.
sowie 20,- € multipliziert
'nit der Anzahl der Fraktions-
nitglieder. jedoch höchs-
ens 200.- €

:hrenamtliche Kreisbeigeord-
aete erhalten zur pauschalen

bgeltung aller Ansprüche
aus $ 4 dieser Satzung eine

ufwandsentschädigung in
höhe von 2 50.- €: sollte

:in/e ehrenamtliche/r Kreis
)eigeordnete/rjedoch in ei
aem Monat an mehr als fünf
;itzungen nach Absatz l teil-
nehmen. besteht ein An-
;pruch auf weitere 40.-- € (je
:eilgenommener Sitzung) für
diesen Monat.

)ie derzeit geltenden Sätze
ür die erhöhte Aufwands-
:ntschädigung als Pau-
;chile für Kreistags-, stv.
kreistags- und Ausschuss-
orsitzenden sowie die Dif-
erenzierung bei der erhöh-
en Aufwandsentschädi-
gung für die Fraktionsvor-
;itzenden stam mt aus dem
ahr 201 5. Die Differenzie-
ung sollte den unter-
;chiedlichen Fraktionsgrö-
ien Rechnung tragen, war
ber mit einer Obergrenze

)ei 200,- € gedeckelt
)urch die allmähliche Ni-
ellierung der Fraktionsgrö-

len könnte tatsächlich eine
)ifferenzierung entfallen.

uch eine angemessene Er-
höhung der Aufwandsent-
;chädigung für ehrenamtli-
:he Kreisbeigeordnete ist
;innvoll. zu mal
nit dieser Vollpauschale
tuch das Sitzungsgeld be-
elts abgegolten ist, und
(ürzlich der Ratsherrener-
ass eine Steuerfreigrenze
on 307.- €/mtl. vorsieht.

:s stellt sich die Frage. ob
iese erhöhte Aufwands-
ntschädigung nicht unter
em Steuerfreibetrag blei-

)en sollte. also bei ca
}oo.- €

)ie veraltete Regelung mit
usätzlichem Sitzungsgeld
ür Kreisbeiaeordnete
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urde lediglich von einem

Kreisbeigeordneten in An-
spruch genommen. der
zwischenzeitlich aber aus-
geschieden ist. Die Strei-
chunclist daher sinnvoll

Harald Scherer zur
Entschädigung der
N utzung mobiler
elektronischer End-
geräte bei Verzicht
auf Unterlagen in
Papierform. (neuer
$ 4 Abs. 3 , die bis-
her unter Abs. 3 ge-
regelte Patienten-
fürsprecherrege-
lung wird unverän-
dert zu Abs. 4)

(3 neu) Kreistagsabgeordnete und eh
renamtliche Kreisbelgeordnete wird.
wenn sie auf die Übersendung von Ein-
ladungen, Niederschriften und Sit-
zungsunterlagen in schriftlicher Form
verzichten und diese stattdessen in
elektronischer Form erhalten. begin-
nend ab dem den Verzicht folgenden
Kalendermonats eine weitere pauschale
monatliche Aufwandsentschädigung
von 25,00 € gewährt. Damit sind alle
Aufwendungen für Beschaffung. Be-
trieb. Wartung, Support. Reparatur. In-
ternetzugang privater Endgeräte für die
Nutzung der bereitgestellten Unterla-
gen in elektronischer Form abgegolten  

Der Verzicht auf schriftli-
che t)bersendung von
Kreistagsunterlagen muss
mit Unterschrift erfolgen
Der hier unterbreitete Vor-
schlag ist unkomplizierter
als der im Jahr 201 8 hierzu
unterbreitete Vorschlag der

erwartung
llerdings sollte noch über
ie Höhe beraten werden.
enn es ist fraglich, ob tat-

sächlich eine Ersparnis von
300.- € (25.- € * 1 2 Mo-
nate) oder tatsächliche Kos-
en für die mandatsbe-
dlngte Nutzung eines mo-
bilen Endclerätes anfallen

Harald Scherer zum
Status von Frakti-
onssitzungen und
Fraktionsteilsltzun-
gen in $ 5

(1) Die Bestimmungen über Verdienst-
ausfall. Fahrtkostenersatz und Auf-
wandsentschädigung sind auf Frakti-
onssitzungen entsprechend anzuwen-
den

(2) Die Zahl der ersatzpflichtigen
Fraktionssitzu ngen. Fraktionsvor-
standssitzungen oder Fraktionsarbeits-
kreissitzungen. an denen mindestens 3
Mitglieder einer Fraktion teilgenommen
haben und zu denen vorher unter An-
gabe der Verhandlungsgegenstände
schriftlich eingeladen wurde. wird auf
75 proJahr begrenzt

(6) Bei virtuellen Fraktionssitzungen
und bei allen Fraktionsteilsitzungen ha-
ben der/die Fraktionsvorsitzende oder
eine von dieser/m autorisierten Person
mit ihrer Unterschrift den Sitzungstag.
die Sitzungsdauer sowie die Namen der
Sitzungsteilnehmer/innen der Sitzung
zu bestätigen.

jl ) Ehrenamtliche Krelsbeige
)rdnete haben für die Teil-

nahme an Fraktionssitzungen
]ië gleichen Ansprüche wie

:raktionsmitglieder, sofern
dies nicht bereits durch die
)auschale Aufwandsentschä-
digung nach $ 4 Abs. 2 Satz
2 abgegolten ist.

2) Die Zahl der ersatzpflich-
igen Fraktionssitzungen
ird auf 1 5 proJahr be-

grenzt

13) Die Zahl der ersatz-
)flichtigen Fraktionsvor-
;tandssitzungen wird auf 1 0
)rojahr begrenzt.

4) Die Zahl der ersatz-
)flüchtigen Fraktionsarbeits
aeissitzungen wird auf 5 pro
ahr und Fraktionsarbeits
(reis begrenzt.

5) Die Absätze 3 und 4 fin-
den nur ftlr diejenigen Sit-
zungen Anwendung. an der
mindestens 4 Kreistagsabge-
)rdnete nachweislich teilge-
nommen haben.

6) Bei virtuellen Fraktionssit-
=ungen und bei allen Frakti-
nstellsitzungen gemäß der

\bsätze 3 und 4 haben
er/die Fraktionsvorsitzende
der der/die autorisierte

:raktionsgeschäftsführer/in
nit ihrerUnterschrift den Sit-
:ungstag. dle Sitzungsdauer
owie die Namen der Sit-
:ungsteilnehmer/innen der
itzuna zu bestätiaen.

)ie pauschale Abgeltung
]er Aufwandsentschädi-
gung ergibt sich bereits
lus $ 4 Abs. 2 Satz 2 und
ann hier durchaus gestri-
hen werden. Die vorge-

;chlagene Neuregelung ist
ine zitierende Vorschrift.
a dies bereits gesetzlich

geregelt ist

)ie Erhöhung der Zahl der
:ntschädigungsfähigen
:raktlonssitzungen ist kon-
sequent. wenn darin die
:raktionsteilsitzungen der
bs. 3 - 5 entfallen. Aller-
ings ist die Zahl 75 recht

loch gegriffen. Bei maxi-
maler Teilnahme an je 5
itzungen von vier Arbeits

:reisen. 10 Fraktionsvor-
;tandssitzungen und 15
:raktionssitzungen käme
nan auch 45 Sitzungen. Da
;cheint eine Obergrenze
on 50 eher angemessen.

)ie redaktionelle Änderung
on Fraktionsgeschäftsfüh-
er/in in Person macht die
handhabung flexibler.

Harald Scherer zur
Neuregelung der
Fraktionsförderung
IS 5a):
50%-iger Sockel
und der Rest als

(1) Der Landkreis gewährt den Fraktio-
nen gemäß $ 26a Abs. 4 Hessische
Landkreisordnung Zuschüsse zu ihren
sächlichen und personellen Aufwendun-
gen für die Geschäftsführung (allge-
meine Fraktionsförderung). Die Mittel

1 ) Der Landkreis gewährt
len Fraktionen gemäß S 26a
bs. 4 Hessische Landkreis.

)rdnung Zuschüsse zu ihren
schlichen und personellen

)ie Rechtsprechung sieht
or. dass ein gewisser Be-
lag bei allen Fraktionen
unabhängig von derGröße
l gleicher Höhe zugeord-
net wird. Bei der bisherigen
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größenabhängige
Au fteilun g
Aufwendungspau-
schale ftlr Frakti-
onslose.
Vierteljährliche
Auszahlung

für die allgemeine Fraktionsförderung
sind in einer besonderen Anlage zum
Haushaltsplan des Landkreises darzu-
stellen
(2) Die Verteilung der bereitgestellten
Haushaltsmittel auf die Fraktionen wird
nach dem folgenden Verfahren vorge-
nommen:
a) Aus der vom Kreistag für die allge-
meine Fraktionsförderung bereitgestell-
ten Gesamtsumme wird ein Anteil vom
50 % zur gleichmäßigen Verteilung auf
die Fraktionen als Sockelbetrag vorge-
sehen. Die errechneten Sockelbeträge
werden auf volle 1 0.- € nach unten ab-
gerundet. Fraktionslose Kreistagsabge-
ordnete erhalten einen pauschalen Jah-
ressockelbetrag von 250.- €. Um diesen
Betrag wird die 50 %-Quote vorab ge-
kürzt
b) Die verbleibenden Haushaltsmittel
für die allgemeine Fraktionsförderung
werden proportional nach der Anzahl
der Sitze der jeweiligen Liste verteilt.
Dabei wird die zu verteilende Sufnme
durch die Anzahl der gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Mitglieder des Kreis-
tages dividiert. Der sich hierbei erge-
bende Euro-Wert wird durch 1 2 divi-
diert. um einen Monatsbetrag zu erhal-
ten. Dabei wird auf volle Euro abgerun-
det. Der sich so errechnete Wert wird
mit der Anzahl der Abgeordneten je
Liste und anschließend wieder mit 1 2
multipliziert. Das Produkt ist derJah-
reswert für die jeweilige Liste.
Ergeben sich während einesJahres Än.
derungen der Fraktionszusammenset-
zung oder der Fraktionsstärke. wird die
Mittelverteilung ab dem auf die Ände-
rung folgenden Kalendermonat heu be-
rechnet.

.ufwendungen für die Ge-
schäftsfilhrung (allgemeine
Fraktionsförderung). Die Mit-
:el für die allgemeine Frakti-
jonsförderung sind in einer
besonderen Anlage zum
Haushaltsplan des Landkrei-
ses darzustellen.

latzungsregelung ist ein
Sockelbetrag bereits in der
;taffel der Fraktionsgröße
eingerechnet.In der Recht-
ssprechung wird teilweise
!ine 50%-Regelung gefor-

.llerdings sollte dieser So
ckelbetrag fix benannt wer
öden. MtJsste bei 1 50.00.-0

der Sockelbetrag, denn
gleichen Teilen auf alle
IFraktionen aufzuteilen
rare. 75.000 € betragen.

IDiesen Betrag sollte man
luch fix benennen

ert

(2) Die Höhe der allgemeinen
Fraktionsförderung ist ab-
hängig von der Stärke der
IFraktion

IFraktionen erhalten

a) für die ersten 1 0 anrech-
nungsfähigen Personen mo-
jnatlich 180.- €je Person.

Die Berechnung ist kompli-
jziert. Auswirkungen auf die
leinzelnen Fraktionen sind
in der Excel-Tabelle als An-
lage dargestellt. Nach der-
zeitigem Stand würden die
IFraktionen von CDU (-

005,- € = 1 7,3 %), Bünd-
nis 90/Die Grünen (-

.905.- € = 1 6.5 %) und
IPD (- 4.905,- € = 1 6,5 %)
deutlich weniger, die FW-
Fraktion (- 1 .745.- € = 8.9
;) etwas weniger. dafür die

IFraktionen von AfD (+
1 .960,- € = 1 5. 1 %) etwas
mehr und die Fraktionen
,an FDP(+ 4.430 € = 51.0
;) Gießener Linke (+4.430,-
i: 51 ,3 %) und Vraktion

(+5.665,- € = 87.4 %) deut-
lich mehr erhalten.

b) von der 11. bis ein-
lschließlich der 25. anrech-
Inungsfähigen Person monat
li.ch 100,- Cje Person.

lc) ab der 26. anrechnungsfä
higen Person monatlich 80.-

je Person.

13) Anrechnungsfähige Per-
jsonen sind die Kreistagsab-
Igeordneten der Fraktion.

IFraktionslose Kreistagsab-
ieordnete würden dann
!rstmals eine jährliche Auf-
rendungspauschale erhal-

:en
(3) Die Auszahlung der allgemeinen
Fraktionsfördermittel erfolgt in viertel-
jährlichen. gleichbleibenden Raten am
15.02.. 15.05.. 1 5.08 und 15.11 eines
jedenJahres.
Fraktionslosen Mandatsträgern entste-
hen keine Aufwendungen im Sinne or-
ganisierter und koordinierter Tätigkei-
ten für weitere Fraktionsmitglieder. Um
sie nicht in der Aus(übung des Manda-
tes zu beeinträchtigen, wird ihnen ne-
ben Verdienstausfall. Reisekosten und
Aufwandsentschädigung ein Sockelbe-
trag von jährlich 250.00 Euro zur Verfü
gung gestellt. der in voller Höhe mit
der ersten Vierteljahresrate ausgezahlt
wird

IDie quartalsweise Auszah-
lung würde die monatliche
auszahlung ersetzen

(4) Die den Kreistagsmitgliedern als all-
gemeine Fraktionsförderung zur Verfü-
gung gestellten Haushaltsmittel unter-
liegen einer besonderen Kontrolle. Sie

kann vom Landkreis zurückgefordert
werden, wenn sie zweckwidrig, insbe-
sondere für Parteiarbeit oder zur De-

ckung des individuellen Aufwands der
Kreistagsabgeordneten, verwendet wor-
den sind.

(4) Die den Fraktionen zur
'erfügung gestellte allge-

meine Fraktionsförderung
unterliegt einer besonderen
IKontrolle. Sie kann vom
ILandkreis zurtlckgefordert

herden. wenn sie zweckwid-
Irig. Insbesondere für Partei-
arbeit oder zur Deckung des
jindividuellen Aufwands der
Kreistagsabgeordneten. ver-

endet wo rden ist.
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Für die Zusammenstellung

Euler

 

(5) Die Fraktionen sowie die fraktionslo-
sen Kreistagsabgeordneten haben über
die Verwendung der allgemeinen Frakti-
onsförderung
für jedes Haushaltsjahr einen Nachweis
zu ft)hren. Die Ausgaben müssen be-
legt sein. Der Verwendungsnachweis ist
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf
des Haushaltsjahres der Revision des
Landkreises zuzuführen. Die Revision
des Landkreises ist berechtigt. Einblick
In die Belege zu nehmen. Die Verwen-
dungs-nachweise und Inventarverzeich-
nisse sind in entsprechender Anwen
dung des
$ 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverord-
nung - Doppik(GemHVO-Doppik) zehn
Jahre, die Belege sechs Jahre aufzube-
wahren

(6) Aus Mitteln des Landkreises be-
schaffte Gegenstände sind Eigentum
des Landkreises. Die jeweils bestehen-
den Bestimmungen der Inventurrichtli-
nie sind zu beachten. Fraktionen. die
aus dem Kreistag ausscheiden oder
sich auflösen. haben dem Landkreis die
aus Fraktionsfördermitteln beschafften
Gegenstände zu überlassen

5) Die Fraktionen haben
über die Verwendung der all
gemeinen Fräktionsförde-
rung für jedes Haushaltsjahr
einen Nachweis zu führen
Die Ausgaben müssen belegt
sein. Der Verwendungsnach-

eis istinnerhalb von vier
Monaten nach Ablauf des
Haushaltsjahres der Revision
des Landkreises zuzuführen
Die Revision des Landkreises
ist berechtigt, Einblick in die
Belege zu nehmen. Die Ver-

endungsnachweise und in-
entarverzeichnisse sind in

entsprechender Anwendung
des $ 37 Abs. 2 Gemeinde-
haushaltsverordnung - Dop
pik (GemHVO-Doppik) zehn
ehre, die Belege sechsJahre
aufzubewahren.

16) Aus Mitteln des Landkrei-
ses beschaffte Gegenstände
sind Eigentum des Landkrei
ses. Die jeweils bestehenden
Bestimmungen der Inventur-
richtlinie sind zu beachten
fraktionen. die aus dem
kreistag ausscheiden oder
sich auflösen. haben dem
Landkreis die aus Fraktions-
ördermitteln beschafften Ge-
enstände zu überlassen.  

       



Fraktionsförderung nach Scherer-Vorschlag

fra ktion sfö rd ermittel

Sockelbetrag:

Abzug fraktionslose:
verbleibenderSockel

bei8 Fraktionen:

150.000,00 €
75.000,00 €

75.000,00 €
9.375,00 €

€

personenbezogene Verteilungsmasse:
pro KT-Abg.

abgerundet

75.000,00 €

925,93 €
925 €

Ve rteilun l

CDU

B'90/GRÜNE

SPD

FW

AfD

FDP

GießenerLinke

Vra ktio n

M italieder: Sockel:

21 9.370,00 €
17 9.370,00 €
17 9.370,00 €

9 9.370,00 €
6 9.370,00 €
4 9.370,00 €
4 9.370,00 €
3 9.370.00 €

Ders .Ve rteilu ng ;

19.425,00 €

15.725,00 €

15.725,00 €

8.325,00 €

5.550,00 €

3.700,00 €

3.700,00 €

2.775,00 €

Summe p.a.:

28.795,00 €

25.095,00 €

25.095,00 €

17.695,00 €

14.920,00 €

13.070,00 €

13.070,00 €

12.145,00 €

bisher:

34.800,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
19.440,00 €
12.960,00 €

8.640,00 €
8.640,00 €
6.480,00 €

149.885,00 € 150.960.00 €


